
Informationen zum ELAN-Antragsverfahren 2026 – Wichtige Informationen! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Antragsverfahren 2026 beginnt am 15.03. und endet am 15.05. Bitte beachten Sie, dass eine 
Nachfrist nur bis zum 31.05. gilt, hierbei ist ggf. mit Kürzungen der Nachreichungen zu rechnen. Das 
ELAN System ist bis zum 30.09. für Antragsänderungen freigegeben, sodass Sie immer die Möglichkeit 

haben, Änderungen direkt im System zu erfassen. Bitte beachten Sie, dass die vorgenommenen 
Änderungen ebenfalls erneut eingereicht werden müssen. Sie erhalten per E-Mail eine Bestätigung, 
dass der Antrag eingegangen ist. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse auf ihre Gültigkeit und 
Erreichbarkeit, da Sie über diese E-Mail-Adresse den Hinweis für alle Unterlagen bezüglich Ihres 
Agrarantrages erhalten werden. Bitte nutzen Sie die Antwortfunktion im Antragstellerpostfach, um 

Informationen bezgl. Ihres Antrages auszutauschen. 

Falls ein Betriebswechsel stattgefunden hat oder bis zum 15.05.2026 stattfinden wird, melden Sie sich 
bitte unbedingt umgehend bei der Kreisstelle, bevor Sie den ELAN Antrag bearbeiten! Bei einer 
Meldung des Betriebswechsels nach dem 15.04.2026 kann ggf. eine fristgerechte Antragsstellung nicht 
mehr gewährleistet werden. Bitte beachten Sie: ein Absenden des ELAN Antrages unter dem falschen 

Betriebsinhaber kann rückwirkend nicht mehr geheilt werden, der Antrag ist dann abzulehnen.  

Juristische Personen sowie Personengesellschaften haben in diesem Jahr weiterführende Angaben 
zu den Gesellschaftern im ELAN anzugeben. Zu den Angaben der natürlichen Person gehören auch 
Geburtsdatum und Geburtsort. Die Angabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer ist eine freiwillige 
Angabe. Bei Personengesellschaften sind die Geschäftsführer oder Vorstände anzugeben. Die 

Mitglieder einer Genossenschaft oder die Aktionäre sind nicht relevant. Die Eintragung von juristischen 
Personen oder Personengesellschaften ist unzulässig. Sollte es sich bei einem der Gesellschafter selbst 
um eine juristische Person oder Personengesellschaft handeln, sind auch für deren Gesellschafter die 
geforderten Angaben zu den natürlichen Personen zu erfassen. 

Anträge auf Grünlandumwandlungen reichen Sie bitte ebenfalls zeitnah ein. Aufgrund der 

Korrespondenz mit dem Umweltamt kann es hier bei den Genehmigungen zu Verzögerungen kommen, 
sodass eine Bewilligung des Grünlandantrages ggf. erst nach der Einreichfrist für den ELAN Antrag 
erteilt werden kann und die Umwandlung auch erst nach Eingang der Bewilligung durchgeführt werden 
kann. 

Bitte kontrollieren Sie ebenfalls Ihre Steuernummer und übermitteln mit dem ELAN Antrag Ihre 

Unternehmensnummer lt. BG-Bescheid (12- oder 15-stellig aus 2023) oder laden Sie den Bescheid 
der zuständigen Berufsgenossenschaft bei Neugründungen im ELAN hoch. Für den Nachweis als 
aktiver Landwirt zulässige Berufsgenossenschaften sind: die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung, die Unfallversicherung Bund und Bahn sowie die Unfallversicherungsträger 
im Landesbereich. Bitte achten Sie darauf, dass der Name des Antragstellers auch identisch mit dem 

im Briefkopf angegebenen Unternehmen ist. Falls kein aktueller oder gültiger Nachweis erbracht wird, 
führt dies zur Ablehnung aller damit verbundenen Anträge. 

Bitte denken Sie auch daran, dass Flächen in anderen Bundesländern in dem jeweiligen System des 
Bundeslandes als Belegenheitsland gemeldet werden müssen, um in NRW förderfähig zu sein. Sollte 
diese Meldung nicht erfolgen, können Sie für die Flächen auch keine Auszahlung erhalten. 

Um Ihnen die Vorbereitung für das ELAN-Verfahren zu vereinfachen, ist diesem Schreiben eine 
Checkliste beigefügt. Die Checkliste soll ein Leitfaden durch die Antragstellung darstellen, um Ihnen 
die Grundvoraussetzungen und die Möglichkeiten der Beantragung übersichtlich darzustellen. 
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Wir bieten, wie in den vergangenen Jahren auch, eine technische Mithilfe gegen eine Gebühr 
je angefangene ¼ Stunde von 26,- € + MwSt. an. Die Mithilfe erfolgt im Zeitraum vom 15.03. 
bis 15.05.2026 nach Terminabsprache. Termine zur Antragsannahme vereinbaren Sie bitte 
telefonisch mit den Kollegen.  

Zur Antragsmithilfe benötigen wir von Ihnen vorab das beigefügte Formular zur 
Antragsmithilfe. Bitte lassen Sie uns das Formular ausgefüllt und unterschrieben 
zukommen.  

Um eine reibungslose Mithilfe gewährleisten zu können, füllen Sie bitte vorher die beigefügte 
Checkliste aus und informieren Sie sich über die Beantragungsmöglichkeiten.  

Eine betriebsindividuelle Beratung zu den Fördermaßnahmen kann während der Antrags-
Mithilfe nicht durchgeführt werden. Sollten Sie vorab Bedarf an einer betriebsindividuellen 
Beratung zur Förderung haben, wenden Sie sich bitte vorab an die entsprechenden Kollegen 
aus der Beratung. 

Beachten Sie bitte, dass die Kapazitäten für die Mithilfe begrenzt sind. Außerdem wird 
die telefonische Erreichbarkeit der Beratung und der Sachbearbeitung in den Zeiten der 
Antragsannahme stark eingeschränkt sein! Bei gewünschter Barrierefreiheit geben Sie 
dies bei der Terminvereinbarung bitte direkt mit an. 

 

Für eine kostenpflichtige technische Antragsannahme wenden Sie sich bitte an: 
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Amamou Beate 05741/3425 - 28 
Bokämper René 05741/3425 - 39 
Brunsch Nina 05741/3425 - 32 
Klasing Dirk 05741/3425 - 25 

Korff-Fertl Heike  05741/3425 - 23 
Parting Dominique 05741/3425 - 50 
Thomas Antje 05741/3425 - 37 
Sewing Sabine 05741/3425 - 31 
Wendt Franziska 05741/3425 - 29 

 
Für eine kostenpflichtige betriebsindividuelle Beratung wenden Sie sich bitte an: 
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 Höke Dirk 05221/5977 - 34 
Kruse Kai Christian 05741/3425 - 54 

Schneidermann Christine 05741/3425 - 42 
Tellbrügge Tobias 02581/6379 - 84 

Vogel-Höffner Bernd 05741/3425 - 43 
 
Online Vorträge: 
     
05.03.2026   19:00 Uhr Das Rebhuhn – Wie können wir Landwirte das Rebhuhn schützen und 

unterstützen? 

16.03.2026 19:00 Uhr Die MonaApp praxisnah eingesetzt & 
Neuerungen in den Fördermaßnahmen 

17.03.2026 10:00 Uhr ELAN 2026 – Änderungen und Neuerungen 
19.03.2026 19:00 Uhr ELAN 2026 – Änderungen und Neuerungen 

 
https://www.landwirtschaftskammer.de/pcaruso/minden  
(Bitte Veranstaltung auswählen und unten auf „Jetzt an der Besprechung teilnehmen“ klicken.) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kreisstelle Minden-Lübbecke / Herford Bielefeld 
 


